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Parken auf Gehwegen 

Anfrage der Fraktion B90/Grüne 

- 101.17.1256 - 

 

 

Anfrage 

 

Wir fragen den Magistrat: 

 

In welchen Bereichen der Stadt Kassel, in denen das Parken auf Gehwegen gemäß 

Straßenverkehrsordnung (Zeichen 315 StVO) erlaubt ist, entsprechen die verbleibenden 

Gehwegbreiten nicht den geltenden Straßenbau-Richtlinien, d.h. wo entspricht die 

verbleibende Gehwegbreite nicht mindestens 2,20 m? 

 

 

Nach Beantwortung durch Stadtbaurat Nolda erklärt Vorsitzender Kalb die Anfrage für 

erledigt. 

 

 

 

 

 

Dominique Kalb Andrea Herschelmann 

Vorsitzender  Schriftführerin 




